
NV 2 A – Okt. 2021

Zeile

1
An das Finanzamt Eingangsstempel

Antrag

2
gemäß § 43 Abs. 2 Satz 4 EStG § 44a Abs. 4 und

Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 EStG Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 EStG

3
§ 44a Abs. 4 und
Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 EStG

§ 44a Abs. 4 und
Abs. 8 EStG § 44a Abs. 5 EStG

4 gelten.

Allgemeine Angaben

5

6
Straße, Hausnummer Postleitzahl Postfach

7
Postleitzahl Ort Telefonische Rückfragen tagsüber unter Nr.

8
Geschäftsleitung Sitz

9
Gesetzlicher Vertreter oder Vertretungsberechtigter (mit Anschrift)

10
Telefonische Rückfragen tagsüber unter Nr.

11
Gegenstand des Unternehmens oder Zweck der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse

12

Empfangsbevollmächtigter / Postempfänger
Name

13
Anschrift

14 Die Empfangsvollmacht ist beigefügt. liegt dem Finanzamt vor. wird über die Vollmachtsdatenbank angezeigt.

15
Eine Bescheinigung § 44a

Abs. 4 EStG,
§ 44a
Abs. 7 EStG,

§ 44a
Abs. 8 EStG – gültig bis 31.12. – istnach

16 nach
§ 43 Abs. 2
Satz 4 EStG,

§ 44a
Abs. 5 EStG ist bis zum Widerruf

17
vom Finanzamt

erteilt worden.

18
Die Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse ist unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 KStG.

19 eine juristische Person des öffentlichen Rechts.

20
und wird

zur Körperschaftsteuer veranlagt

21 beim Finanzamt

22 unter Steuernummer

23 uneingeschränkt
mit dem / den
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb(en).

24

25

§ 44a Abs. 4 und

Angaben zur körperschaftsteuerlichen Behandlung

auf Ausstellung einer Bescheinigung

Bezeichnung der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse

unter der Ordnungs-Nummer

nicht zur Körperschaftsteuer veranlagt .

mit dem / den Betrieb(en) gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG).

Die NV-Bescheinigung soll erstmals für das Jahr 20

(falls von Zeile 5 abweichend)



- 2 -

Falls ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb einer von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse oder ein Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts vorliegt:

Die Kapitalerträge, für die dieser Antrag gestellt wird, entfallen nicht auf Anteile, die
in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist,

in einem steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts

Die anzurechnende Kapitalertragsteuer ist aufgrund der Art der Geschäfte auf Dauer höher als die gesamte festzusetzende Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer.

§ 43 Abs. 2 Satz 4 EStG

§ 44 a Abs. 4 und Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 EStG

§ 44 a Abs. 4 und Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 EStG

§ 44 a Abs. 4 und Abs. 8 EStG

Zeile

31
–

oder
–
gehalten werden.

Bei einem Antrag nach § 44a Abs. 5 EStG

32 Die Kapitalerträge sind Betriebseinnahmen.

Es werden folgende Bescheinigungen benötigt:

Bescheinigung i. S. d. Anzahl der benötigten
Bescheinigungen

33

34 § 44a Abs. 4 und Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 EStG

35

36

37

38 § 44a Abs. 5 EStG

Unterschrift

Datenschutzhinweis:

39

Die mit diesem Antrag angeforderten Daten werden auf Grund des § 150 AO i. V. m. § 43 Abs. 2 Satz 4 EStG, § 44a Abs. 4, 5, 7 und 8 EStG
erhoben.
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-
Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der
Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei
Ihrem Finanzamt.

(Name, Anschrift, Telefon)

Datum, Unterschrift

berechtigten unterschrieben sein.

Abkürzungsverzeichnis:

AO = Abgabenordnung EStG = Einkommensteuergesetz

Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, die ausgestellte Bescheinigung an das Finanzamt zurückzugeben, wenn die Voraussetzungen
für ihre Erteilung weggefallen sind.

Bei der Anfertigung dieses Antrags hat mitgewirkt:

Der Antrag muss von dem in Zeile 9 genannten Vertretungs-

KStG = Körperschaftsteuergesetz
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